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STr\TUTEII

Des Skiclubs Grächen i{annigalp, Grächen

f Name und Sitz

Der Skiclub von Grächen nennt sich "Skj-club Grächen- ?
Flannigalp" mib Siiz in Grächen und wir:d nachstehend i'rit
S C G bezeichne'-
Er ist politisch und konfessionell neutral und untersieht
den Bestimmungen der A.rt. 6o f f des ZGR ,

Der SCG ist l4itglied des Schweizerischen Skiverbandes
(SSV) sowie des l{a1liser Skiverbandes. (I^ISV)

II Zweck und Aufqaben

Der SCG bezweckt d.urch Zusarnmenarbeit der t4itglieCer
oen Skisport z\i fördern, Kameradschaftsgeist bej- den
Skifah::ern zu vertiefen und körperl iche Tüchtigkeit zrt
heben, sowie nach Möglichkeit die Jugend zu fördern und
in Zr-rsarnmena::l--oit mii dcr Station Grächen nationale uncl
ifl!.€rilätionale Skianlässe durchzuführen .

fff MitqLiedschaft-
Der SCG setz*. sich zusalrunen aus:

a ) AJ:tivmi-tglicCcr (Juniorcn, Scnioren,Vetcranen )

b) EhreninitqI iede:
-ld(l

ad

rV

a) Die r\ktivrnrtgliedschaft
weiblichen Personen nach
erworben werden.

kann von männlichcn und
erfülliern i4. Altersjahr

b) Zu Ehrenmitgliedern können vom SCG lIänner und
Frauen erna.nnt werden, die sich besonCere ver-
dj-enste um denselben e::vrorben oder einen BeitrarT
den die GV bestimmt hat, entrichtet haben.

Rechten und Pflic hten der l{itqlieder
Die Mitgliedschaft in mehreren CIubs ist mögiich. Rechte
und Pflichten gegenüber dem Club bestehen aber nur einfach,
und zwat nur innerhalb des vom Mitgliecl bezelchneten
S tarnmclubs .

!lit. einer Aufnahme in den scG unterst,ellt sich jedes
l4itqlied den Statuten des SCG.
Die Aktivmitglieder können zur Erfiillung der verschiedenen
Clubfunktionen qewählt werden- Sie können nur aus
z,wingenden Gründen die Annahme eines Amtes ver:leigern.
Daqegen können sie eine Wiederwahl ablehnen -
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Art. 7

Art. B

Art. 9 -

Art.1o.

Art.lI.

Art. 12 .

Art. i3.

Art. 14 .

Art.15.

Art. l5 .

Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt an der GV durch
zwei Drittel-l{ehrheit. der Anwesenden. Die t'litglieder
bezahlen einen von der GV festgesetzten Jahresbeitrag.
Der Austritt aus dem Club muss dem SCG schriftlich
erklär'- werden.

Ehrenmitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit.
Der Ausschluss aus dern Club, zufolge l.llissachten der
Statuten oder unsportlichen Benehmens erfolgt durch Ccn
Vorstand. llbenfalls können Mitglieder ausgeschlossen
werden, w@lche nach zweimalig€T, schriftlicher Au-iforcier-
uhg, den Jahresbeitraqr zwei Jahre nicht, bezahlt haben.
Dem Ausgcschlossenen steht das Rekursrecht an der GV zlJt
welche mit zwei Drittels-Mehrheit wieder eine Aufnahme
erzwingren kann.

Die Aktiv- und Ehrenmitglieder geniessen das Stin,mrecht
an jedcr ordentlichen oder ausserordentlichen GV.
Sie sincl berechtiSt zurn Beeuqe der offiziellen Verhands-
publikationen
Sie sind teilnahmeberechtj-gt an den vonr SSV,wSV, und SCG
veranstalteten sportlichen AnLässen, vorbehalten die
einschränkanclcn Bcstimmungcn oer Schweizcrischcn I'Jctt-
kampfcrdnunq.

Die Mitglieder sind durch den SCG n i c h t versichert.
V Orqane

uIe wrqdlte c.es DL\J s'Illcl:

a ) Die Generalversarnmlung
b) Der Vorstand
c) Die Rechnungsrevisoren

Die Generalve rsammlung

Die Generalversammlunq ist die oberste Instanz des SCG.
Sie setzt sich zusammen aus den Aktiv- und Ehrenmitglieder-.
Die ordentliche GV findet 'ieweils 14 Tase vor der GV
des WSV statt. f
Ausserordenttiche Generalversammlungen werden einberufen,
sofern der Vorstand es als unerlässIj-ch erachtet, oder
wenn es von einem trünftel der zahlenden Aktivmitglieder
durch schriftliches Gesuch an den Vorstand unter Angabe
der Gründe verlanqt wird
Die Einladunq zur GV erfolgt schriftlich mindestens
1o Tage zuvorunter Angabe der Traktanden.
Jede GV, die statutengemäss einberufen wurde, ist beschluss-
fähi9
Die Abstimmungen sind offen vorzunehmen, sofern nicht
von einem stimmberechtigten l4itqlied geheime Durchfiihrung
verlangt wird.
Bei Sti-mmcrleichheit entscheidet der Präsident.
An der ordentlichen GV sinrl folgende Traktanden zo
erledigen:
a) Genehmiqunq des Protokolls der letzten GV
b ) (lenelrm igunq rJes Jahresbcrichtes des Präsidentcn , cles

IO-Chc f s und ctes Kassiers .

Art. 17.



c) Genehmigung des Revisorenberichtes und Ddcharge-
Ertei I unq

d tlahl dcs Vorstandes
Wahl des Präsidenten
Wahl der Rechnungsrevisoren
Festsetzung des Jahresbej-traqes
Statutcnänderungen und Auflösung des

o

f

Aufnahmegesuchen gernäss
trhrenrnitgliedern
t4itqliedern giemäss Art.

cJ

h CIubs
Art. 1

Io

1 Er ledi gLrnql
Ernen nungf
Auss ch lu ss

von
von

von
k
I

)

r\rt- 18.

Art.19 .

Der vorstand besteht our@ Mitgliedernr €r umfasst:
I. Präsident
2. Vizepräsident
3. Aktuar
4. Kassier
5. rO-Chef
6. Materialverwalt.er
7. Pressechef oder Beisltzer
Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die GV auf
vier Jahre ctewähIt. Sie sincl wi-eder wählbar.
Der Präsident vertrit,t den SCG nach aussen. Er leitet
die Sitzungen des Vorstandes und die GV. Er empfängt die
Korrespondenz und zeichnet mit einem weiteren Vorstands-
mitglied verantwortlich fiir den Club.
Der Vizepräsldent vertritt den Präsidenten bei dessen
Abwesenheit.
Der Aktuar bieso::qt die ]{orresp.ondenzen und veEfesst 'C.ie
notwendigen Protokolle bei Versammlungen und Vorstands-
sitzungen.
Der Kassier führt die Buchhaltung über all-e finanziellen
Geschäfte. Er erstellt einen Jahresabschluss zuhanden
der 'GV und ste1lt die Unterlagen 14 Tage vor der GV
den Rechnungsrevisoren zur Verfügung. Das Rechnungsjahr
endet am 3o. April ieden Jahres
Der rO-Chef sorgt für die Durchführung der sportlichen
Veranstaltungen, die von der GV beschlossen wu::den.
fnsbesondere untersteht ihm das Touren-, Renn- und
Un terrich tswesen .

Er hat den Skisport bei der Jugend zu fördern und zu
verbessern und äie IO nach einer zweckmässigen Dokumenta-
tion zu unterrichten
Der l4aterialverwalter hat das gesamte }{aterial zL, ver-
walten. Es ist ein ji'ihrliches Inventar aufzunehmen und
den Vorstand zu unterbreiten, damit fehlende Sachen
ersetzt werden können

Der Pressechef hat über jeden wichtigen Anfass die l{ecli en
Dröq c o-zu informieren und vor allem gute Kontakte zu den

leuten sowie zu Radio und Fernseh zu pflegen.
fm Uebrigen kann er für diverse interne Arbeiten
llezocJen werd.en.

heran-



Art. 2o.

Art. 2L.

Art. 22.

4-
Der Chef der CIub-ej-genen Zeitmessung ist verantwortlich
für'die qesamten fnstrumente der Zeitmessung- Er ist
Chef-Zeitnehmer bei allen Rennen und hat die Pflicht
gut geschulte teute a1s Beihilfe zu verpflichten
Die Anlaqe ist periodisch zu überprüfen und Mängel sind
unverzüglich dem Vorstand zu melden.

Zusanunen mit der Wahl Ces Vorstandes ernennt die GV

für die gleiche Amtsdauer zwei Rechnungsrevisoren. Dicse
sind wiederwählbar. Sie haben das Recht jederzeit Ein-
sicht in die Clubrechnung zu nehmen. Sie erstatten Cer
ordentlichen GV schriftlich Bericht über die vorgenommenen
Prü f ungen des Kas sah/esens .

Für die Ausarbeitung und Orga4isation ausserordentficher
veranstaltungen kann der Vorstand seine Befugnisse an
fachkundige Unterkommissionen, deren Kompetenzen sich auf.
den speziellen FalI zu beschränken haben, abtreten'
Alle Funktionen der Mitglieder des Vorstandesi der
Rechnungsrevisoren und der Mj-tgl ieder einer Unterkommission
sj-nd ehrenarntl-ich'. Fs r.rerden lediglich dj-e p-r-legaben und-
und begründete Spesen clegen genaue Quittungen zurückerstattet
Das Komite bestimmt rlaq. Datr-tm rles Cluhrennens. Die ver-
schiedenen llisziplinen werden vom Vorstand entschieden -

Die Gruppeneintcilung erfolgt laut SI^IO plus eine even-
tuelle Gästekategorie.
Die Einnahmen des Clubs ergeben sich aus:
I) Jahresbeiträge der Aktivmitglieder :

II) Beiträqe der Ehreninitqlieder
III) AIlfä1.1ige Uebe,rschüsse aus der Organisation

besonderer Veranstaltungen
IV) A11fät11ge Gaben oder Subventiönen
Für. die Verbindlichkeiten des SCG haftet nur das Vereins-
ve::mögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder und
des,Vorstandes ist ausgeschlossen.
Die Auflösr.rng cles SCG kann jederzeit durch Beschluss o'cr

)

rt.23 .

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26 .

erfolgen. Im Fall-e einer Auflösung geht das Clubvermögent
die Akten und das Material zur Verwahrung an die Gemeinde-
verwaltung des Clubsitzes'. Die Gemeinde hat den AufLrag
diese Unterlagen zu verwahren, und sie zur Verfügung eines'
die gleichen Ziele verfolgenden Skiclubs t zE halten
Die Mitglieder des SCG haben keinen Anteil am Clubvermögen.

Art. 27. Eine Aenderung dieser Statuten kann nur mj-t
Mehrheit der GV beschlossen werden. Anträge
und Erqänzungen müssen drei Tage vor der GV

an den Präsidenten eingereicht werden.

zwei Drittels-
zrt Abänderungen
schri f t,11ch



ArL.28.

Art. 29 .

Grächen, den

Jedes Mitglied des SCG erhält auf Verlangen ein Exemoiar der
vorlieqenden Statuten
Mit ihrer Genehmigung an der GV vom
trcLen die vorliegenCen Statuten sofort in Kraft und
ersetzen diejenigen vom 26.SepLember 1982

Skiclub Grächen Hannigalp

Der Aktuar:
Brigger'Peter

SSV
Fas sung

Der Präsident:
Truffer Ren6

Genetr-mlgung der Statuten durch den SSV

Irlir haben festgestellt, dass der Wortlaut den Bestimmungen des
entspricht und können deshalb die StaLuten i-n der vorlieqenden
genehmigen.

Schwei z'erisch er Skiverband

l'luri, genehmigt am lB" "tuli 
.l989

ZERISCHER SKI.VERBAND

Max Ste'inebrunner
Zentral präs'ident

Kurt Brudermann
Di rektor




